


































Inkrafttreten dieser Satzung erlöschen, es sei denn, dass ein Wiedererwerb nach § 15 rechtzeitig 

vorgenommen wird. 

§ 44 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019, nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Friedhofssatzung vom 01.10.1991 außer Kraft. 

____________________ 

Die vorstehende Friedhofssatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie wurde durch den Bescheid des 

Kirchenkreisrates des Ev.-Luth. Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf vom 18.11.2018 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Brande-Hörnerkirchen, den 06.12.2018 

Ev.-Luth. Christus Kirchengemeinde 

Hohenfelde-Hörnerkirchen 

– Der Kirchengemeinderat – 

gez. Sönke Mier 

____________________ 

(Kirchensiegel) gez. Pastor Dr. Ulrich Palmer 

__________________________ 

Vorsitzende/r  Mitglied 

 

Hinweis: 

Die vorstehende Friedhofssatzung wurde 

a) mit vollem Wortlaut dauerhaft veröffentlicht auf der Internetseite des Kirchenkreises Rantzau-

Münsterdorf ab dem: 01.01.2019 

 

b) Durch mehrmalige Kanzelabkündigung wurde auf die Satzung und ihre Veröffentlichung im 

Zeitraum 08.11.2018 bis 02.01.2019 hingewiesen 

 

c) Auf die Veröffentlichung der neuen Satzung ist im Geltungsbereich der Satzung durch 

Bekanntgabe in den Zeitungen „Elmshorner Nachrichten“, „Barmstedter Zeitung“ und 

„Norddeutsche Rundschau“ am 18.12.2018 hingewiesen worden.  

 

gez. Sönke Mier 

____________________ 

(Kirchensiegel) gez. Pastor Dr. Ulrich Palmer 

__________________________ 

Vorsitzende/r  Mitglied 
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